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4. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 20/6  

„Kirchstraße“ 
 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

 

Abbildung 1: Auszug aus der DGK 5.
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A. Planungsrechtliche Festsetzungen 

1. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 BauNVO) 
1.1 Eine Überschreitung der festgesetzten maximalen Höhe baulicher Anlagen durch 

technische Aufbauten, Anlagen zur Wärmerückgewinnung und zur Nutzung 
regenerativer Energien ist um bis zu 1,5 m zulässig. 

2. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 
2 BauGB i. V. m. §§ 22 und 23 BauNVO)  

2.1 Das Überschreiten der rückwärtigen Baugrenze durch Anbauten untergeordneter 
Bauteile (z. B. Wintergärten, Balkone, Erker, Vorbauten, Kellerersatzräume, Garagen, 
Anlagen zur Wärmerückgewinnung oder zur Nutzung regenerativer Energien) ist in einer 
Tiefe von bis zu 3 m ausnahmsweise zulässig. 

3. Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 
3.1 Die zeichnerisch festgesetzten Flächen für den Gemeinbedarf dienen der Unterbringung 

einer Kindertageseinrichtung. 

3.2 Auf den Flächen für Gemeinbedarf sind Fuß- und Radwege zulässig. 

4. Bezugspunkt der Höhenfestsetzungen (§ 9 Abs. 3 BauGB) 
Als Bezugspunkt für die festgesetzten Höhen gilt NHN.  

B. Nachrichtliche Übernahmen, Hinweise und Kennzeichnungen 

1. Freistellungen: 
Wenn Ausnahmeregelungen des Bebauungsplans beansprucht werden, ist eine 
Baugenehmigung im Freistellungsverfahren nicht mehr möglich. 

2. Grundwasserverhältnisse: 
Der natürliche Grundwasserspiegel steht nahe der Geländeoberfläche an. Der 
Grundwasserstand kann vorübergehend durch künstliche oder natürliche Einflüsse 
verändert sein. Bei den Abdichtungsmaßnahmen ist ein zukünftiger Wiederanstieg des 
Grundwassers auf das natürliche Niveau zu berücksichtigen. Hier sind die Vorschriften 
der DIN 18 195 „Bauwerksabdichtungen“ zu beachten. 
Bei Planungen von Unterkellerungen ist unbedingt der höchste zu erwartende 
Grundwasserstand, der im Gebiet geländenah auftreten kann, zu erfragen und zu 
berücksichtigen. Informationen unter https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/wasser/ 
grundwasser/grundwasserstand/. 
 

3. Baugrundverhältnisse:  
Kennzeichnung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB: Das gesamte Plangebiet ist aufgrund 
der Baugrundverhältnisse als Fläche gekennzeichnet, bei deren Bebauung ggf. 
besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen 
besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten, insbesondere im 
Gründungsbereich, erforderlich sind. 
Wegen der Bodenverhältnisse im Auegebiet sind bei der Bauwerksgründung ggf. 
besondere bauliche Maßnahmen, insbesondere im Gründungsbereich, erforderlich. Hier 
sind die Bauvorschriften der DIN 1054 "Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und 
Grundbau", der DIN 18 196 "Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation für bautechnische 
Zwecke" sowie die Bestimmungen der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu 
beachten. 



 
 

 

Q:\Amt61\Stadtplanung\Bauleitplanung\Bebauungsplanung\20-6\20-6-4Änd Erweiterung Kiga Josef-Thory-Straße\Begründung 
und textl Festsetzungen\161020_20-6-4Ä_textl Festsetzungen_wd.docx 
  3/4 

4. Wasserschutzzone: 
Das Plangebiet liegt in der Wasserschutzzone IIIb der Wassergewinnung Büttgen-
Driesch. Die Bestimmungen der entsprechenden Wasserschutzzonenverordnung sind zu  
beachten. 

5. Anschluss- und Benutzungszwang: 
Gemäß § 9 der städtischen Entwässerungsatzung unterliegt das Plangebiet dem 
Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutz- und Regenwasser. 

6. Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)/ Luftbildauswertung: 
Bei Aushubarbeiten mittels Erdbaumaschinen wird eine schichtweise Abtragung (ca. 50 
cm) sowie eine Beobachtung des Erdreichs hinsichtlich Veränderungen wie z. B. 
Verfärbungen und Inhomogenitäten empfohlen. Bei Auffinden von Bombenblindgängern / 
Kampfmitteln während der Erd-/Bauarbeiten sind aus Sicherheitsgründen die Arbeiten 
sofort einzustellen und die zuständige Ordnungsbehörde, der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst oder die nächstgelegene Polizeidienststelle zu 
verständigen. Vor Durchführung eventuell erforderlicher größerer Bohrungen (z. B. 
Pfahlgründung) oder erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen 
wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen Verbauarbeiten etc. wird eine Sicherheitsdetektion 
empfohlen. 

7. Erdbebenzone: 
Das Plangebiet befindet sich in der Erdbebenzone 1 in der Unterklasse T 
(Übergangsbereich zwischen den Gebieten der Untergrundklassen R (Gebiete mit 
felsartigem Untergrund) und S (Gebiete relativ flachgründige Sedimentbecken)), gemäß 
der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der BRD, 
Bundesland NRW (Juni 2006) – Karte zu DIN 4149 (Fassung April 2005). 

8. Erdarbeiten 
Es wird auf die gesetzliche Anzeigepflicht hingewiesen, bei Auffälligkeiten im Rahmen 
von Erdarbeiten ist die untere Bodenschutzbehörde zu informieren. Mutterboden, der bei 
der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen anderen 
Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist nach § 202 Baugesetzbuch in 
nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Die 
DIN 19731 ist zu beachten. 

9. Bodendenkmalschutz 
Das Vorhandensein archäologischer Bodenfunde ist im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans nicht auszuschließen. Die Untere Denkmalbehörde der Stadt 
Korschenbroich oder das zuständige Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Overath, 
sind bei Auffinden archäologischer Bodenfunde unverzüglich zu informieren. 
Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu halten. Auf die 
Bestimmungen der §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW wird verwiesen. 

10. Haustechnische, ortsfeste Anlagen 
Im Außenbereich aufgestellte stationäre Geräte und Maschinen, wie z.B. Luft-Wärme-
Pumpen, Klimaanlagen, Kühlgeräte, Lüftungsanlagen und Mini-Blockheizkraftwerke, sind 
gemäß § 22 BImSchG so zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen, die nach 
dem Stand der Technik zu vermeiden sind, verhindert werden und unvermeidbare 
Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

11. Fluglärm 
Aufgrund der Nähe zum An- und Abflugbereich für den Verkehrslandeplatz 
Mönchengladbach können Lärmbelästigungen durch den Flugbetrieb nicht 
ausgeschlossen werden. 
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12. Artenschutz 
Die Entfernung von Hecken, Gehölzen und Baumfällungen, sowie flächenhafte 
Baufeldräumungen (z.B. für Erschließungsmaßnahmen) dürfen aus Gründen des 
Artenschutzes nur im Winterhalbjahr (01.10. bis 28.02.) erfolgen. 

13. Baumschutzsatzung 
Für zur Fällung vorgesehene Bäume mit einem Stammumfang von 80cm, gemessen in 
einer Höhe von einem Meter über dem Boden, sind die Bestimmungen der 
Baumschutzsatzung der Stadt Korschenbroich zu beachten. 
 

 
 


